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Verordnung über zugelassene Überwachungsstellen in Sachsen-Anhalt
(ZÜSVO LSA)

Vom 20. Dezember 2016
 

Zum 10.01.2017 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

 

Aufgrund des § 37 Abs. 4 des Produktsicherheitsgesetzes vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179;
2012 I S. 131), zuletzt geändert durch Artikel 435 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S.
1474, 1538), wird verordnet:

§ 1
Anwendungsbereich

 Diese Verordnung regelt das Verfahren zur Erteilung der Befugnis an zugelassene Überwachungsstellen,
die Voraussetzungen für ihre Benennung sowie deren Verpflichtungen.

§ 2
Erteilung einer Befugnis und Benennung

 (1) Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik vollzieht auf der Grundlage des Abkommens über
die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik vom 16. und 17. Dezember 1993 (GVBl. LSA S. 847,
848; 1996 S. 221), zuletzt geändert durch das Abkommen vom 17. Juli bis 3. November 2016 (GVBl. LSA
S. 64, 65, 229), in der jeweils geltenden Fassung die Benennung, die Überwachung und die Erteilung
der Befugnis an zugelassene Überwachungsstellen.

 (2) Die Erteilung der Befugnis und die Benennung sind schriftlich bei der Zentralstelle der Länder für Si-
cherheitstechnik zu beantragen.

 (3) Die Erteilung der Befugnis und die Benennung erfolgen unter der Bedingung, dass zwischen der zu-
gelassenen Überwachungsstelle und der nach § 4 Datei führenden Stelle ein Vertrag über die Nutzung
des „Anlagenkatasters der Länder für überwachungsbedürftige Anlagen (AnKa)“ für die Dauer der Ertei-
lung der Befugnis besteht.

 (4) Der Nachweis der Erfüllung der Verpflichtungen nach § 3 ist Voraussetzung für die Erteilung der Be-
fugnis.

 (5) Die Befugnis kann widerrufen werden, wenn Tatsachen bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass
seitens der zugelassenen Überwachungsstelle die Verpflichtungen nach § 3 nicht erfüllt werden.

§ 3
Verpflichtungen der zugelassenen Überwachungsstelle

 (1) Nach den Prüfungen gemäß den §§ 15 und 16 der Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar
2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. November 2016 (BGBl. I
S. 2549), in der jeweils geltenden Fassung, übermittelt die zugelassene Überwachungsstelle als Prüfstel-
le im Sinne des § 37 Abs. 5 Satz 1 des Produktsicherheitsgesetzes die anlagenspezifischen Daten über-
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wachungsbedürftiger Anlagen an die Datei führende Stelle, soweit diese Prüfungen ausschließlich durch
zugelassene Überwachungsstellen durchzuführen sind. Satz 1 gilt auch für angeordnete Prüfungen ge-
mäß § 19 Abs. 5 der Betriebssicherheitsverordnung, sofern der Prüfumfang einer Prüfung nach den §§
15 oder 16 der Betriebssicherheitsverordnung entspricht. Der erforderliche Umfang, die Form und die
Frist zur Übermittlung der Daten werden von der Datei führenden Stelle festgelegt.

 (2) Die zugelassene Überwachungsstelle stellt der zuständigen Behörde die zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben erforderlichen Informationen in elektronischer Form zur Verfügung, soweit diese nicht bereits im
Anlagenkataster der Länder für überwachungsbedürftige Anlagen erfasst sind.

 (3) Auf Anfrage der zuständigen Behörde hat die zugelassene Überwachungsstelle unverzüglich, jedoch
spätestens innerhalb des auf die Anfrage folgenden übernächsten Arbeitstages, Auskünfte über durch-
geführte Prüfungen und deren Ergebnisse zu erteilen. Die zugelassene Überwachungsstelle hat zu ge-
währleisten, dass im Ereignisfall innerhalb von zwei Stunden nach der Anfrage fachkundiges Prüfperso-
nal zum Ereignisort entsandt werden kann, das unter gewöhnlichen Bedingungen spätestens sechs St-
unden nach der Anfrage am Ereignisort tätig wird.

 (4) Die zugelassene Überwachungsstelle ist bei Prüfungen nach den §§ 15 und 16 der Betriebssicher-
heitsverordnung verpflichtet, dem Anlagenbetreiber bei festgestellten sicherheitserheblichen Mängeln
eine angemessene Frist zur Beseitigung zu setzen. Stellt sie fest, dass die Mängel nicht oder nicht voll-
ständig abgestellt wurden, unterrichtet sie hierüber unverzüglich die zuständige Behörde. Die zugelas-
sene Überwachungsstelle muss bei Feststellung gefährlicher Mängel, die eine unmittelbare Gefahr für
Menschen, Sachgüter oder die Umwelt darstellen, unverzüglich die zuständige Behörde informieren.
In beiden Fällen ist der zuständigen Behörde unverzüglich eine Kopie der letzten Prüfbescheinigung zu
übermitteln.

 (5) Die zugelassene Überwachungsstelle hat den Anlagenschlüssel auf der Prüfbescheinigung zu ver-
merken. Bei Ersteintragung im Anlagenkataster der Länder für überwachungsbedürftige Anlagen hat die
zugelassene Überwachungsstelle alle für die jeweils gewählte Anlagenart möglichen Prüfungsvormer-
kungen ins Anlagenkataster der Länder für überwachungsbedürftige Anlagen einzutragen.

 (6) Die zugelassene Überwachungsstelle hat die Kosten zu tragen, die ihr bei der Erfüllung der Verpflich-
tungen nach dieser Verordnung entstehen.

 (7) Beabsichtigt die zugelassene Überwachungsstelle ihre Tätigkeit in Sachsen-Anhalt einzustellen, ist
die zuständige Behörde sechs Monate vor dem geplanten Einstellungstermin hierüber zu informieren.

§ 4
Datei führende Stelle

 (1) Die Datei führende Stelle ist zur Erfassung überwachungsbedürftiger Anlagen in einer Anlagendatei
befugt.

 (2) Datei führende Stelle ist die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württem-
berg.

 (3) Die zugelassene Überwachungsstelle hat sich an den Kosten der Führung der Anlagendatei zu betei-
ligen. Die Höhe der Kosten und weitere Einzelheiten werden in dem Vertrag nach § 2 Abs. 3 geregelt.

§ 5
Übergangsvorschriften

 (1) Die Verpflichtung zur Übermittlung der anlagenspezifischen Daten an die Datei führende Stelle gilt
für Prüfungen ab dem 1. Januar 2017. Für überwachungsbedürftige Anlagen, für die bis zum Inkrafttre-
ten dieser Verordnung noch keine Daten an die Datei führende Stelle übermittelt wurden, führt die zu-
gelassene Überwachungsstelle ihre eigene Anlagendatei weiter, bis alle Anlagen oder Anlagenteile wie-
derkehrend geprüft und der Datei führenden Stelle übermittelt wurden. Stellt sie bei Anlagen oder de-
ren Anlagenteilen, deren Daten noch nicht der Datei führenden Stelle übermittelt wurden, fest, dass die
Prüffrist um mehr als drei Monate überschritten ist, unterrichtet sie die zuständige Behörde.

 (2) Soweit die zugelassene Überwachungsstelle noch weiter eine Anlagendatei nach Absatz 1 Satz 2
führt, hat sie auf Anfrage der zuständigen Behörde anhand der Anlagendatei Anlagenrecherchen durch-
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zuführen und die erbetenen Daten innerhalb von 24 Stunden, jedoch spätestens innerhalb des auf die
Anfrage folgenden übernächsten Arbeitstages zu übermitteln.

§ 6
Inkrafttreten

 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Befugniser-
teilung und Benennung zugelassener Überwachungsstellen in Sachsen-Anhalt vom 19. Dezember 2010
(GVBl. LSA S. 592) außer Kraft.

Magdeburg, den 20. Dezember 2016.

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt

Dr. Haseloff Grimm-Benne
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